
 

ORDNUNG 

ÜBER DEN ZUGANG UND DIE ZULASSUNG 

FÜR DEN MASTERSTUDIENGANG 

„LEHRAMT AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN“ 

DER UNIVERSITÄT OSNABRÜCK 

 

 

beschlossen in der 110. Sitzung des Senats am 25.04.2007 

befürwortet in der 59. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 28.03.2007 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 22.06.2007, Az.: 21.4 – 84 100 – 12/4 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2007 vom 24.09.2007, S. 697 

 

Änderung beschlossen in der 153. Sitzung des Senats am 21.05.2014 

befürwortet in der 59. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 26.03.2014 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 24.06.2014, Az.: 25.5 – 74534/09-06 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 09/2014 vom 28.08.2014, S. 1360 

 

Änderungen befürwortet in der 

122. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehrer (ZSK) am 01.07.2015 

beschlossen in der 160. Sitzung des Senats am 22.07.2015 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 04.08.2015, Az.: 27.5-74534/09-06 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2015 vom 07.09.2015, S. 745 

 

Änderungen befürwortet in der 

127. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehrer (ZSK) am 03.02.2016 

beschlossen in der 164. Sitzung des Senats am 16.03.2016 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 14.04.2016, Az.: 27.5-74534-09/06 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2016 vom 25.08.2016, S. 405 

 

Änderungen befürwortet in der 

134. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehrer (ZSK) am 18.01.2017 

beschlossen in der 172. Sitzung des Senats am 15.02.2017 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 11.04.2017, Az.: 27.5-74534-09/06 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2017 vom 15.06.2017, S. 573 
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Änderungen befürwortet in der 

154. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehrer und Studienqualitätsmittel (ZSK) am 

11.03.2020 

beschlossen im Umlaufverfahren des Senats am 24.04.2020 

genehmigt mit Schreiben des Nds. MWK vom 24.04.2020, Az.: 27.5 – 74509-134 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 03/2020 vom 14.05.2020, S. 248 
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§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an be-

rufsbildenden Schulen an der Universität Osnabrück. 2Die Fächerkombinationen richten sich nach 

Anlage 1. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 geregelt. 

(3) 1Wenn der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und mehr Bewerber*innen  die Zugangsvorausset-

zungen erfüllen, als Plätze zur Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines 

hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 5). 2Erfüllen nicht mehr Bewerber*innen die Zu-

gangsvoraussetzungen, als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerber*in  

 a) 

– entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Sig-

natarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder einen diesem gleichwertigen Abschluss in 

den beiden Fächern oder in fachlich geeigneten Fächern mit dem entsprechenden lehramtsspe-

zifischen Schwerpunkt erworben hat, für die sich die Bewerberin oder der Bewerber bewirbt, 

oder 

– an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich 

geeigneten Studiengang erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungs-

vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Ständigen Sekretariat der 

Kultusministerkonferenz festgestellt;  

sowie 

b) weitere fachbezogene Zugangsbedingungen gemäß Anlage 2 nachweist, 

 2Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich geeignet ist, trifft die nach der Prüfungsordnung 

zuständige Stelle; die positive Feststellung kann mit der Auflage verbunden werden, noch fehlende 

Module bis zu einem Umfang von 45 LP innerhalb von drei Semestern nachzuholen (Angleichungs-

studien). Diese 45 LP schließen die noch nicht für den Bachelorabschluss nachgewiesenen Leis-

tungspunkte gemäß § 3 Absatz 1 ein. 

(2) 1Bewerber*innen, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch ihren 

Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über 

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt über 

die erfolgreiche Absolvierung einer DSH-Prüfung der Stufe 2 oder einer TestDaF-Prüfung mit min-

destens Niveaustufe TDN4 in jedem der geprüften vier Teilbereiche oder über vergleichbare Nach-

weise. 

§ 3 Vorläufige Zugangsberechtigung 

(1) 1Bewerber*innen, die noch keinen Abschluss nach § 2 vorweisen können, sind vorläufig zugangs-

berechtigt, wenn sie zum Bewerbungszeitpunkt in einem fachlich geeigneten Studiengang mindes-

tens 150 Leistungspunkte erfolgreich erbracht haben und aufgrund des bisherigen Studienverlaufs 

zu erwarten ist, dass sie den Abschluss spätestens bis zum Ende des ersten Semesters des Master-

studiengangs erlangen werden. 2§ 2 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Die aus den zum Bewerbungszeitpunkt vorliegenden Leistungen ermittelte Durchschnittsnote wird 

auch im Auswahlverfahren nach § 5 berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Ba-

chelorprüfung davon abweicht. 

(3) 1Alle erforderlichen Leistungen des Bachelor- oder gleichwertigen Abschlusses sind bis spätestens 

zum Ende des ersten Semesters des Masterstudiengangs vollständig zu erbringen. 2Bei Bewerbun-

gen zum Wintersemester ist dies der 31. März. 3Das Zeugnis über den Bachelorabschluss oder den 
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gleichwertigen Abschluss ist bis spätestens zum 15. April (bei Bewerbungen zum Wintersemester) 

vorzulegen. 4Wird das Zeugnis nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt und hat die vorläufig zugangs-

berechtigte Person dies zu vertreten, ist sie mit Fristablauf exmatrikuliert. (§ 19 Abs. 6 Satz 3 Nr. 2 

NHG). 

§ 4 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Der Masterstudiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Die schriftliche Bewerbung von Stu-

dienbewerber*innen mit inländischer Hochschulzugangsberechtigung bzw. inländischem Bachelor-

abschluss oder mit deutscher Staatsangehörigkeit muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Be-

werbungsunterlagen bis zum 15. August, im Falle einer Bewerbung für eine Fächerkombination mit 

einer der beruflichen Fachrichtungen Elektrotechnik, Metalltechnik oder Ökotrophologie bis zum 

15. Juli, die schriftliche Bewerbung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern ausländi-

scher Staatsangehörigkeit und ausländischem Bachelorabschluss muss mit den gemäß Absatz 2 er-

forderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli eingegangen sein. 3Die Bewerbung gilt nur für 

die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 

beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – eine 

Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnitts-

note sowie 

b) ein Lebenslauf sowie  

c) Nachweise nach § 2.  

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 

ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

(4) Abweichend von § 3 Absatz 3 können fachbezogene Zugangsbedingungen gemäß Anlage 2 dieser 

Ordnung bis zum 30.09. des Bewerbungssemesters nachgereicht werden. 

§ 5 Auswahlverfahren 

(1) Wenn der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und mehr Bewerber*innen die Zugangsvorausset-

zungen erfüllen, als Studienplätze zur Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergeb-

nis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) 1Die Auswahl erfolgt jeweils in jedem Studienfach. 2Die Zuordnung der Bewerber*innen zu den 

Auswahlverfahren richtet sich nach den in der Bewerbung gewählten Fächern. 3Bewerber*innen, 

die nach ihrer Bewerbung zwei Auswahlverfahren zuzuordnen sind, werden in beide Zulassungs-

verfahren einbezogen. 

(3) 1Die Auswahlentscheidung erfolgt innerhalb jeder Gruppe nach einer Rangliste. 2Maßgebend für die 

Rangfolge auf der jeweiligen Liste ist die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses bzw. die 

Durchschnittsnote des vorangegangenen Studiums nach § 3 und die auf dieses Fach bezogene Fach-

note im Bachelorabschluss in dem für den Masterstudiengang gewählten Studienfach; die Note für 

die Bachelorarbeit und die Note für BWP gehen nicht in die Fachnote des betreffenden Studien-

faches mit ein. 3Dabei geht die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses mit einem Gewicht von 

51 vom 100 und die Fachnote mit einem Gewicht von 49 vom 100 in die Erstellung der Rangliste 

ein. 4Bei noch bestehender Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(4) Die Zulassung in einer Gruppe gilt zugleich als Zulassung für das in der Bewerbung gewählte zweite 

Fach. 

(5) Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt.  



 6 

§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerber*innen, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen schriftlichen 

Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerber*in schrift-

lich zu erklären hat, ob der Studienplatz angenommen wird. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- und 

formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulas-

sungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerber*innen, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in dem 

der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerber*in aufgeführt ist. 2Der 

Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er erhält gleichzeitig die 

Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für 

ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerber*in diese Erklärung nicht frist- 

oder formgerecht vor, so ist sie vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist 

hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 5 Absatz 3 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 
2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der 

Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem 

Abschluss des Verfahrens. 

§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) 1Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachste-

hender Reihenfolge an die Bewerber*innen vergeben, 

a. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere 

Härte bedeuten würde,  

b. die im gleichen Studiengang  

aa) im zentralen Vergabeverfahren für einen Vollstudienplatz zugelassen sind und bereits an die-

ser Hochschule für einen Teilstudienplatz eingeschrieben sind oder waren,  

bb) bereits an dieser Hochschule für einen Teilstudienplatz eingeschrieben sind oder waren,  

cc) an einer anderen deutschen Hochschule, einer Hochschule eines anderen Mitgliedstaats der 

Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren,  

dd) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen 

gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule, die nicht unter Buchstabe c fällt, einge-

schrieben sind oder waren,  

ee) für das erste Semester zugelassen worden sind und in ein höheres Semester eingestuft werden 

können  

oder  

c. die sonstige Gründe geltend machen.  

 2Die Bewerber*innen müssen nachweisen, dass sie über den für das Studium in dem höheren Se-

mester erforderlichen Leistungsstand verfügen. 3Innerhalb jeder Fallgruppe des Satzes 1 entscheiden 

die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe, 

danach die Durchschnittsnote und letztlich das Los. 

(2) Werden gem. § 2 Absatz 1 Satz 2 Angleichungsstudien gefordert, ist eine Einschreibung für höhere 

Fachsemester nicht möglich. 

§ 8 In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in dem Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität 

Osnabrück in Kraft. 
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Anlage 1: Liste der wählbaren Studienfächer und Fächerkombinationen 

Liste der wählbaren Studienfächer an der Universität Osnabrück und an der 
Hochschule Osnabrück für den Masterstudiengang Lehramt an berufsbildenden 
Schulen 

Es ist jeweils eine berufliche Fachrichtung und ein allgemeinbildendes Fach zu wählen.  

 

Berufliche Fachrichtungen: Gesundheitswissenschaft 

 Kosmetologie 

 Pflegewissenschaft 

 Sozialpädagogik 

 Elektrotechnik (an der Hochschule) 

 Metalltechnik (an der Hochschule) 

 Ökotrophologie (an der Hochschule) 

allgemeinbildende Unterrichtsfächer: Biologie * 

 Deutsch 

 Englisch 

 Evangelische Religion 

 Informatik 

 Islamische Religion 

 Katholische Religion 

 Mathematik 

 Physik 

 Sport 

 

* Das Fach Biologie ist nicht mit Elektrotechnik, Metalltechnik, Ökotrophologie oder Sozialpädagogik 

kombinierbar. 



 8 

Anlage 2: Fachbezogene Zugangsbedingungen 

 

Soweit nicht anders erwähnt, sind Sprachkenntnisse in der folgenden Form nachzuweisen:  

1. Abiturzeugnis, 

2. Zeugnis des Erweiterten Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht in der jeweiligen Spra-

che (mindestens ausreichend), 

3. erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung der Hochschule, die mindestens Kenntnisse wie 

unter Nummer 2 vermittelt, 

4. Zeugnisse über die mindestens zweijährige Teilnahme an dem in der jeweiligen Sprache geführten 

Unterricht einer ausländischen Schule, 

5. weitere Zeugnisse, die Kenntnisse belegen, die dem unter Nummer 2 genannten Niveau entsprechen. 

Fachbezogene Grundkenntnisse und fachbezogene Kenntnisse in Griechisch, Hebräisch oder Latein werden nachge-

wiesen durch die erfolgreiche Teilnahme an dazu angebotenen Lehrveranstaltungen der Hochschule, durch einen Nach-

weis nach den Nummern 1 bis 5 oder durch den Nachweis des Graecums, des Hebraicums, des Kleinen Latinums, des 

Latinums oder des Großen Latinums.  

Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin oder der Studiendekan des 

jeweilig zuständigen Fachbereichs im Benehmen mit einer Fachvertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in 

einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zur Universität Osnabrück steht. 

 

Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 

Gesundheits-

wissenschaft 

52 Wochen einschlägige Berufspraxis, 26 Wochen davon können bis zum Ende des Master-

studiums nachgeholt werden. 

Kosmetologie 
52 Wochen einschlägige Berufspraxis, 26 Wochen davon können bis zum Ende des Master-

studiums nachgeholt werden. 

Pflegewissen-

schaft 

(1) Eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung. In gesondert gelagerten Einzelfäl-

len können 104 Wochen aus geeigneten Bereichen als gleichwertig anerkannt werden, 

26 Wochen davon können bis zum Ende des Masterstudiums nachgeholt werden. 

(2) Über die Anerkennung entscheidet die Studiendekanin oder der Studiendekan für die 

fächerübergreifenden Anteile der lehramtsbezogenen Studiengänge im Benehmen mit 

einer Fachvertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Be-

schäftigungsverhältnis zur Universität Osnabrück steht. 

Sozialpädagogik 

(1) Eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung. In gesondert gelagerten Einzelfäl-

len können 104 Wochen aus geeigneten Bereichen als gleichwertig anerkannt werden, 

26 Wochen davon können bis zum Ende des Masterstudiums nachgeholt werden. 

(2) Über die Anerkennung entscheidet die Studiendekanin oder der Studiendekan für die 

fächerübergreifenden Anteile der lehramtsbezogenen Studiengänge im Benehmen mit 

einer Fachvertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten Be-

schäftigungsverhältnis zur Universität Osnabrück steht. 

Elektrotechnik 
52 Wochen einschlägige Berufspraxis, 26 Wochen davon können bis zum Ende des Master-

studiums nachgeholt werden. 

Metalltechnik 
52 Wochen einschlägige Berufspraxis, 26 Wochen davon können bis zum Ende des Master-

studiums nachgeholt werden. 

Ökotrophologie 
52 Wochen einschlägige Berufspraxis, 26 Wochen davon können bis zum Ende des Master-

studiums nachgeholt werden. 

Die fachbezogenen Zugangsbedingungen zu Elektrotechnik und Metalltechnik regelt die Hochschule gesondert. 
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Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 

Englisch 

Englische Sprachkenntnisse gemäß der „Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen 

für das Studium des Faches ‚Englisch/Anglistik’ im Rahmen des Bachelorstudiengangs 

Grundbildung, des Bachelorstudiengangs berufliche Bildung und des Zwei-Fächer-

Bachelorstudiengangs mit einem Fach ‚Englisch/Anglistik’“  

Islamische 

Religion 

Fachbezogene Grundkenntnisse in Arabisch für den Umgang mit einfachen Quellentexten, 

insbesondere: 

– Kenntnisse der Grammatik, Morphologie und Syntax,  

– Kenntnisse der wissenschaftlichen Umschrift, 

Kenntnisse der wichtigsten Regeln der Koranrezitation 

Sport 

Folgende Nachweise sind vorzulegen:  

1. Eine Ausbildung in Erster Hilfe im Umfang von mindestens 8 Unterrichts-

einheiten sowie 

2. das Deutsche-Rettungsschwimmabzeichen (Bronze) der DLRG, des DRK oder 

des ASB erforderlich.  

Die Nachweise 1. und 2. in Abweichung von §3 Abs. 3 können bis zum 31.01. bei Studien-

beginn im Wintersemester beim Mehrfächer-Prüfungsamt PATMOS nachgereicht werden. 

Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin 

oder der Studiendekan Fachbereichs Erziehungs- und Kulturwissenschaften im Benehmen 

mit einer Fachvertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbefristeten 

Beschäftigungsverhältnis zur Universität Osnabrück steht. 

 


